
 
Bau- und Planungskommission 
der Einwohnergemeinde 
4564 Obergerlafingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Alle Unterlagen 3 - fach einreichen 
 
 
 
 
01. GESUCHSTELLER  
   
01.1 Name,    Vorname  
01.2 Strasse,  Nr.  
01.3 PLZ,       Ort   
01.4 Tel.         P. / G. / Fax  
 
02. GRUNDEIGENTÜMER  
   
02.1 Name,    Vorname  
02.2 Strasse,  Nr.  
02.3 PLZ,       Ort   
02.4 Tel.         P. / G. / Fax  
 
03. BAUVORHABEN  
   
03.1 Objekt  
03.2 Strasse Nr.  
03.3 Grundbuch Nr.  
03.4 M3 SIA  
03.5 Baukosten (BKP 2)  
 
04. UNTERLAGEN  
   
04.1  Grundbuchplan    3 - fach 

04.2  Grundriss UG mit eingezeichneter 
     Kanalisation 

 
   3 - fach 

 
05. MATERIAL  
   
05.1 Anschlussort  
05.2 Material / Dimension  

             ABWASSERANSCHLUSS- 
             GESUCH 
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06. STRASSENAUFBRUCH  
   
06.1 Wird für die Erstellung des 

Abwasseranschlusses ein Strassenaufbruch 
notwendig ? 

 Ja    Nein 
Wenn ja, gilt die Genehmigung des 
Abwasseranschlussgesuches gleichzeitig als 
Bewilligung für den Strassenaufbruch. 

 
 
07. GEBÜHREN  
   
07.1 Die Anschlussgebühr für Abwasserbeseitigungsanlagen richtet sich nach den zum 

Zeitpunkt der Gesuchseingabe gültigen Tarifen und Gebühren 
  
07.2 Für Um- und Erweiterungsbauten kann eine Gebührenerhöhung gemäss Reglement 

angewendet werden. 
  
07.3 Mit der Erteilung der Baubewilligung erhebt die Gemeinde einen Gebührenanteil von 80 % 

des Kostenvoranschlages. 
 
 
08. ABWASSERLEITUNG  
   
08.1 Die neu erstellte Leitung ausserhalb des Gebäudes ist der Emch+Berger AG,

Schöngrünstrasse 35, 4500 Solothurn mindestens 48 Stunden im Voraus zur 
Abnahme anzumelden. Die Leitungsführung ist durch Emch+Berger AG
abzunehmen, einzumessen und im Wasserkataster der Gemeinde Obergerlafingen
einzutragen. Eine Kopie des Abnahmeprotokolls sowie der Ausschnitt aus den nach
geführten Katasterplänen sind der Umwelt- und Werkkommission umgehend nach 
der Ausführung zukommen zu lassen. 
Sollten die Abnahme- und Einmessarbeiten nicht oder zu spät gemeldet werden, so
müssen die Leitungen zu Lasten der Bauherrschaft soweit freigelegt werden, dass 
die notwendigen Arbeiten durchgeführt werden können. 
Die Kosten werden der Bauherrschaft mit der Bewilligung in Rechnung gestellt.  
Die Bewilligung wird erst mit der vollständigen Bezahlung der entsprechenden
Rechnung rechtskräftig. 
Die Kosten für Einmessen/Abnahme/Nachführung Leitungskataster betragen Fr.
400.00 bis 500.00 (inkl. NK) 

  
08.2 Dem Gesuch ist ein Kanalisationsplan 1:100 oder 1:50 beizulegen. Darin müssen Material,

Dimension, Laufrichtung und Gefälle ersichtlich sein. Die Schächte sind zu verkoten. Die 
Baukommission ist berechtigt die entsprechenden Schnittpläne nachzufordern. 

  
08.3 Grundsätzlich sind Schmutz- und Sauberwasserleitungen getrennt zu führen.  

Auszug aus Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer 
Art. 7Abs 2 Nicht verschmutztes Abwasser ist nach den Anordnungen der kantonalen
Behörde versickern zu lassen. Erlauben die örtlichen Verhältnisse dies nicht, so kann es
mit Bewilligung der kantonalen Behörde in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden.
Dabei sind nach Möglichkeit Rückhaltemassnahmen zu treffen, damit das Wasser bei
grossem Anfall gleichmässig abfliessen kann. 
 
Die entsprechende Versickerungsbewilligung ist separat einzuholen und bleibt 
vorbehalten. 

 
 
09. BEDINGUNGEN FÜR STRASSENAUFBRÜCHE  
   
09.1 Arbeiten an Gemeindestrassen dürfen nur durch ausgewiesene und versierte Firmen

ausgeführt werden. 
  
09.2 Die Aufbruchstelle ist im Bereich des Belages zu schneiden. 
  
09.3 Das Einbringen und die Verdichtung der Grabenauffüllung hat nach den einschlägigen
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Normen und den geltenden Regeln der Baukunst zu erfolgen. 
  
09.4 Die Wiederinstandstellung des Strassenbelages hat grundsätzlich 2 - schichtig zu erfolgen. 

Die erste provisorische Schicht muss eben mit dem bestehenden Belag ausgeführt
werden. Ferner ist diese Schicht, unmittelbar nach Auffüllen des Grabens, durch den
Gesuchsteller auf seine Rechnung ausführen zu lassen 
Das Abfräsen der ersten provisorischen Schicht und das Aufbringen der Deckschicht
erfolgt, nach einer Setzungsfrist von mindestens 6 Monaten und längstens 12 Monaten, 
durch eine von der Gemeinde beauftragte Strassenbaufirma, auf Rechnung des
Gesuchstellers. 
Schnittflächen zum bestehenden Belag sind mit geeigneten Mitteln haltbar und absolut
dicht auszuführen. 

  
09.5 Setzungen des instandgestellten Strassenkörpers im Bereich des Grabenaushubes sowie

50 cm auf allen Seiten, sind innerhalb der kommenden 2 Jahre bedingungslos und ohne
Kostenfolgen für die Gemeinde, auf erste Aufforderung hin, in Ordnung zu stellen. 

  
09.6 Der Bewilligungsempfänger haftet gegenüber der Gemeinde sowie allfälligen Dritten für

Schäden an Hab und Gut, welche durch die Grabarbeiten oder als Folge davon, entstehen.
 
 
 
 
Ort, Datum :  
 
 
 
 
Der Gesuchsteller  Der Grundeigentümer  Der Projektverfasser 
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